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1978 03 14 

Regierungsvorlage 

. Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die Nationalrats-Wahlordnung 1971 

geändert wird 

Der Nationa.kat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Nationalrats-Wahlordnung 1971, BGBl. 
Nr. 391/1970 in der F(.lssung der B,unclesgeset7Je 
BGBl. Nr. 194/1971 und BGBl. Nr. 280/1973 
sowie des Art. XV des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 403/1977, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Albs. 3 hat zu 1awreJl: 

,,(3) Die Stimmenalbgahe lerltoLgt, von den Vor­
schlliften ,des ,§ 72 a alb:gesehen, vor ,der öro1ichen 
Wahlbehörde. öl'rlldche Wah~belhörden sind die 
GemeiIlldewahIJbehörden und Spr.engelwaihlheihör­
den." 

2. § 10AJbs. 3 ihatzu lauten: 

,,(3) Der Land;,mau:p1lmann hat für leLen FaJ.l 
der voruber:gehenden Verhinderung des Kreis­
waMleiter:s auch einen Stellvel1tretler zu ibestel­
len." 

3.·§ 15 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Di,e nicht dem richtenlichen Bemf ent­
stammenden Beisitzer und Ersatzmänner werden 

5. § 22 ha.t rzu lauten: 

,,§ 22. W e ,g eng e r ich t il ,i c h ,e r V·e r u r­
teHun!g 

(1) Vom Wahlrech,t ist aU$geschlossen, wer 
durch ein ,in.ländisches Gemcht Iwegen ,einer oder 
mehl1er,er mit VlOr,~a.tz ibega.n.gener strafuarer 
Handlungen zu einer mehr als einjählligen Frei­
heitsstra;fe rechtskrälftig V1erur'tleiLt wOl1den ist. 
Dieser Ausschluß ,endet nach fünf Jah1'en: Die 
Frist .beginnt, solbaJ.ddie Stra.fe volLstl1eckt ist 
und mit Fr,eiheitsentziehtling v,el1bundene vor­
beugende MaßllIahmen vollzogen oder 'Weggefallen 
Slind; ist die Straf.e nur durch Anrechnung einer 
ViOMatt V1erbüßt wOl1den, so :hegmnlt die Frist 
mit RechifSkraft Ides Urteils. 

{2) Ist nach anderen ,gesetzlichen ~estimmun­
gen ,der Entmtt von RechtsfoOl~en 'a:us~esd:lllos­
sen, !sind die Rechi1)SfoLgen ,erLoschen oder sind 
dem VIerurteilten . 'al~e Rech,tsf,oLgen Qder ,der 
Ausschluß vom W3Illl1'echt nachg,esehen worden, 
so ,ist er auch v,om W3Ihlrecht nicht 31usgeschlossen. 
Der Ausschluß VlOm Waih'lr,echt trittfemer nicht 
ein, W1enn das Gericht die Stralfe hedingt nach­
gesehen hat. Wird di,e bedingte Nachsicht w~der­
rufen, 510 It1'l1lt mit dem Ta.ge ,ger Rechtskraft 
dieses Beschlusses der Ausschluß '\{'QIll Wahlrecht 
ein." . 

6. § 23 ha:t zu ,enltfa.llen. 

7.§ 24 hat i2m '1auonen: 

24.W eg:e n . m an g e'I n ,d ,e r H ,a n d-
1 u n g sf ä h ig k',e [ t 

auf Grund der Vorschläge der Parteien unter ,,§ 
.A!nwlendung Ides ;d'Hol1lJeLtschen Höchstzah1enver­
fahrens nach ,ihrer bei ,d,er letzten Wahl des 
Nationalrates im Bereiche der Wahlbehörde, bei 
Sprengelwahlbehörden im Bereiche der Gemeinde 

Vom Wa.h1l'echt ,sind weiters ausgeschlossen 
Personen,cLie voll oder' beschränkt1entmündigt 
sind." 

f e!ltgestell ten Stäl'ke !beruf,en. " 

4. § 20 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für ,den Umfang 'llI1lJd die Höhe der 
Gebühren mach Ahs. 1 sind ,clie Bestimmungen 
des GehÜlhrena:nspruchsgesetzes 1975, BGBl. 
Nr. 136, über di.e Gehühlien Ider Geschwornen 
.und Schöff,en sinngemäß 'anzuweniden." 

8. § 25 hat zu ~aUJ1len: 

,,§ 25.G em eins a. m 'e B,e s tlim m!Uofi:g ~ II 

Wenn ,eine Person ,aus mehl'1e1'en ,der in den 
§§ 22 urid24 ,angefUhrten Gründe ,"om Wahl­
recht aus~esdr}ossen ist, 'bestimmt sich di,e Dauer 
des Ausschlusses V10ffi W;lhlr,echt nach .. derihiefür 
f,est~esetz'ten längeren 'Frist." 
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2 826 Jer Bei:1a~en 

9. § 27 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Jeder Wahlherecht~~te ist ,in ,das Wäihler­
verZleichnis des Ortes (der Gemeinde, des Walhl­
~pren~e1s) einzutragen, wloer am Stichtage 
seinen ol"dentLichen Wohnsinz Ihat (§ 2 Albs. 2 
des WähltereVJidetnzgesetzes 19.73, 'BGBl. Nr. 601)." 

10. § 31 A1hs.3 zwei1Jer S3ItZ Ihat ~u lauten: 

"HaJt Ider Einspruch ,die Aufna'hme ,eines Wahl­
he~ech1Ji:gten zum Geg,enstande, so isi.UJd 'aJUch die 
2urBegründung des Einspruches notwendigen 
Belege, .insobesonder,e ,e~n Vlom v,el"meintLich W'ahl­
rberechtigten ,a'usg,efülltes Wäihleranla.~eblatt (Mu­
'ster Anlage 1 ,des Wählerevidenzge~zes 1973), 
,;tJnzuschll,~eßetn. " 

11. t§ 36 hat zuJ.a,uten: 

,,§ 36. B eh a nd 1 u n g d er n ach cl ,e m 
Wählerevi.denzgesletz ,erhobenen 

Einsprüch,e und B,eru1fungen 

Auf ,d~e 7JU neginn der Einsichts:fI1ist nach den 
Vorschnüf,ten dies WäiihrlereVliden,z:g,esetzes 1973 
(§§ 4 his 8) noch nicht ientschied,enen Einsprüche 
rund Berufu,n,gen gegen ,die Wähler,evlidenz sind 
,die vorstehenden 'BestFmmungen ,der§§ 3,1 bis 35 
anzuwenden. " 

12. § 44 hat:z;u laJUten: 

Wählbarkeit 

,,§ 44. Wählbar sind alle Männer und Frauen, 
die 31m Stichtage die österl"cidüsche Staaitsbürger­
'Schaft hesvtzen, v:or dem 1. Jänner des Jahres 
der Wahl das 19. Lebensjahr v'0llendet haben 
und vom Wahlr,echne nicht aJUsgeschLossen sind." 

stem 'am Id1"eißigsten Ta~e vor idem Wahlt;tJge 
bekanfitZUlg,eben ,und ist für die Kl"eiswah'lbe­
ihönden vlelibind:1ich." 

c) § 52 Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) Den unterscheidenden Parteibezeichnungen 

sind di,e Worte ,Liste 1, 2, 3 usw.' in fortlaufen­
der Numerierung voranzusetz,en. Beteiligt sich 
eine im zuletz,t gewählten Nationalrat vertretene 
Barllej cimt an der Wl3!hiltbflWlerhung, ~o hM ,in der 
Veröffentlichung nur die ihr nach Abs. 1 zukom­
mende Listennummer und daneben das Wort 
,leer' aufzuscheinen." 

15. § 66 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die AnbrinlguIlig von Worteri, B,emerkrun­
gen oder Zeichen auf detn WaJhlku'V,erts ist, von ,der 
Vorschrift des § 72 a Abs. 2 vorletzter Satz ab­
gesehen, verboten. Die ObeI1tretung dieses Ver­
botes wird, wenn darin keine strenger zu bestra­
fende Handlung gelegen ist, von der Bezirks­
verwaltungshehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
3 000 S, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ar­
rest bis zu zwei Wochen geahndet." 

16. Im § 69 Abs. 2 i'st zwischen die Worte 
"Autobuspermanenzkarten" und "Gewerbe­
schei,ne" aaJS WOllt "Eührerscheilne" ;einzufügen. 

17. Der fünf,te Satz im § 70 kbs. 1 hat zu. 
lauten: 

"Der Wahlleit'er hat den ihm vöm Wahlkarten­
wähler zu übergebenden Briefumschlag (§42 
Abs. 3) zu öffnen, den amtlichen Stimmz.etJ;el zu 
entnehmen und diesen mit dem entsprechenden 
Wahlkuvert dem Wahlkartenwähler auszuhän-
digen." 

13.§ 46 Albs. 1 Z. 2 'U:Jl!d 3 haben zu lauten: 

,,2. die Pal'lteiüste, ,das list ein V,erzeichnis von 
höchstens ,doppelt 5'0 V;ielten Bewerbern, wie 
!im Wah'lkteis Abgeordnete zu ,wähLen sind, 
~n der lbeantragten, mit araJbischen Ziffern 
hezeichneten :&e~henJo1ge .unter Ang,aJbe des 
F,affiiilien- und ViOrnaanens, Ge!bul1tsjahres, 
Berufes lUInd der Aidresse jedes 'Bew1enbers; 

3. die Sez,eichnung ,des zusteLlrungsbevoUmäch­
,tigten Ve1"treters {f':\Jmi:lien- und Vorname, 
Beruf, A,dr1esse):" 

14. ,a) § 52 kbs. 1 hat Zu IaJUten: 

,,(1) Spätestens am v~erundzw<l!nzigsten Tage 
vor d,em W<I!hltag hat die KreiswahlbehöI1de die 
WahlvoIischrläge ,a.bzuschLießen, f'aUs eine Partei-
1iste mehr als dQPpel.r 00 VJiele Bewerber ent­
hält, wie im Wahlkreis Abgeordnete zu wählen 
5ind, di,e überzäh'Hgen 'Bewenher (LU streichen 
I\l11d ,di,e WaihrlVlorschlä.ge ~u verö_tflentlächen." 

b) § 52 Abs. 3 ootzterSati hat zu la'Utlen: 
,,:oie s() erl1llitteLte R~Mfoig,e ist von der Haupt­
wahLbehöl1de den KndswaMbehörden his späte-

18. Nach § 72 ist folgendes einzufügen: 

,,§ 72 a. S tim m e n a b gab e dur eh· W a h 1-
b'erechtig,te im Au,dand 

(1) Wahlberechtigte, die sich am Wahltag im 
Ausland aufhalten und im Besitz einer Wahlkarte 
sind, können ihre Stimme bei einer österreichi­
schen VertI1etungsbehörde (Botschaft, Berufskon­
sulat), sofern sie aber Mitglieder einer auf Er­
suchen einer internationalen Organisation um 
Hilfeleistung in das Aüslandcntsendeten Einheit 
sind, auch vor dem Vorgesetzten der Einheit ab­
geben. Die Stimmenabgabe hat jedoch zu unter­
bleiben, wenn der betr·effende -Empfangsstaat 
gegen die Durchführung von Stimmenabgaben 
gemäß dieser Bestimmung Einspruch erhebt. 

(2)Der Leiter der österreichischen Vertretungs­
behörde, aHenfalls der von ihm hiezu bestimmte 
Beamte und der Vorgesetzte der Einheit haben 
miter sinngemäßer Anwendung der Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes ii,ber die Ausübung des 
Wahlrechtes mittels Wahlkarte die Funktion des: 
Wahlleiters, insbesondere bei der Stimmenabgabe 
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(§ 70), wahrzunehmen. Den Wahlberechtigten 
sind mit dem amtlichen Stimmzettel verschließ­
bare Wahlkuverts auszuhändigen; es ist dafür 
Vorsorge zu treffen, daß während der Ausfüllung 
des amtlichen Stimmzettels das Wahlgeheimnis 
nicht verletzt wird. Auf dem Wahlkuvett ist, 
bevor dieses mit dem amtlichen Stimmzettel dem 
Wähler übergeben wird, die Nummer des Wahl­
kreises einzusetzen, die auf der Wahlkarte einge­
tragen ist. Der Wähler hat das Wahlkuvert, nach­
dem er den Stimmzettel eingelegt hat, 'sorgfältig 
zu verschließen. ' 

(3) Die gemäß Abs. 1 und 2 abgegebenen Wahl­
kuverts sind von der österf\eichischen Vertre­
tungsbehörde und dem Vorgesetzten der Einheit 
ungeöffnet zu zählen und zu verpacken. Der 
Umschlag, auf dem die Bezeichnung der öster­
reichischen Vertretungshehörde öder der Einheit, 
der die Wahlberechtigten angehören, sowie die 
Anzahl der darin enthaltenen ungeöffneten Wahl­
kuvens anzuführen sind, ist zu versiegeln und 
mittels Kurier bis spätestens am dritten Tag 
nach dem Wahltag um 12.00 Uhr der Haupt­
wahlbehörde beim Bundesministerium für Inneres 
zu überbringen. . 

(4) Die Wiahlzeit ist vom Leiter der öster­
t:eichischen V ertre1lUng~behörde,im Falle de.r 
Stimmenalbgahe von Mitgliedern der [m Abs. 1 
genannten Einheiten, vom Vorgesetzten ,der Ein­
heit festzusetzen; sie ist so zu bestimmen, daß 
das r'echtzeitigeEinI.angen der Wahlkuverts bei 
der HauptwaMbehörde (Abs. 3) gewährleistet ist. 

(5) Die HauptwaMbehörde hat aJUf Umschlä­
gen mit WaJhlküverts, die nachdem im Abs. 3 
g,enannten Zeitpunkt Ibei ihr eintreffen, den Zeit­
punkt des Einirangens 'ZJU vermel'\ken. Sie sind un­
g,eöffnet mit .dem Vermerk ,Zu späteing-eJangt, 
dalher bei der Ermittlung des Wahlergebnisses 
nicht zu herücksicht~,en' ZIU versehen. Diese Um­
schläge sind zu den Ahen der Ha'llptwah:1lbehörde 
zu nehmen." 

19. § 84 Abs. 5 hat zu lauten: 

zU ordnen und unverzüglich der zuständigen 
Kreiswah:lJbehörde mit ,eingeschriebenem Brief 
expreß zu Ülbermitteln. EntfaU~n auf einen Wahl­
kreis keine Stimmen nach den vorstehenden Vor­
schrifnen, hat ;die Hauptwahlbehörde die zustän­
dige Kreiswa:h1behörde hievon zu verständigen." 

21. a) § 96 Abs. 1 hat zu lauten:-
,,(1) Die Kreiswahlbehörde hat auf Grund der 

ihr gemäß § 90 Abs. 3 übermittelten Wahlakten 
die von den Bezirkswahlbehörden festgestellten 
Wahlergebnisse der Stimmbezirke auf etwaige 
Irrtümer in den zahlenmäßigen Ergebnissen zu 
überprüfen, diese erforderlichenf.alls richtigzu­
stellen und ,die von der Hauptwahlbehörde für 
den Wahlkre~s gemäß § 95 und von den ander·en 
Kreiswahlbehörden gemäß § 94 Abs. 1 nur vor­
läufig getroffenen Feststellungen nunmehr end­
gÜlltigzu ,erm1nneln." 

b) § 96 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Außerdem hat die Kl'eiswahlbehörde die 

ihr gemäß § 95 Abs. 3 von der Hauptwahl­
behörde Übermittelten Wahlkuverts zu öffnen, 
unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften 
des § 94 Abs. 1 lit. abis d das Stimmenergebnis 
festzustellen und dieses {J,em Stimmenergebnis 
der Wahlkart,enwähler, die' in anderen Wahl­
kneise;n ,jj}me Snimme aJh®e;geben halben, ~uzu­
zählen. Das Stimmenergebnis im Wahlkreis ist 
hierauf unverzüglich telefonisch und fernschrift­
lieh der Hauptwahlbehörde bekanntzugeben. 
Außerdem ist d~s Stimmener~ebnis in einem 
Stimmenprotokoll festzuhalten." 

, c) Die bisherigen Absätze 2 bis 5 des § 96 
erhalten die Bezeichnungen Absätze 3 bis 6. 

22. Im § 97 Abs. 1 hat es in der ersten 
Zei!le anst~tlt ,,§ 96 Abs. 4" l1ichnig ,,§ 96 Albs. 5" 
zu lauten. 

23. § 98 Abs. 2 lit. b hat zu lauten: 

"b) die Namen der an- und abwesenden Mit­
glieder der Kreiswahlbehörde sowie der 
Vertrauenspersonen gemäß § 15 Abs. 4;" ,,(5) Die nach Abs.4 g,etroffenen Feststellungen 

sowie ,die Zahl der von Wahlkartenwählern aus 
artderen WalIlkreisen abgegelbenen Wahlkuverts 24, § 99 hat zu lauten: 
si:nd sofort in der Nj,ederschrift (§ 85) zu beur- ,,§ 99. Be r ich t an die Hau p t w a h I b e­
kunden und in den Gemeinden außetihalb Wiens, hör d e und Ver ban d s w a h I b e hör cl e 

die in WaJhIlspnengeil eingeteilt sind, der Gernein- Hierauf hat die Kreiswahlbehörde der Haupt­
dewaihlbeihörde, in .den ührj,g'oo Gemetindensowie wahlbehörde und der Verbandswahlbehörde das 
in Wien der Bezirkswahlbehörde, aulf die ,endgültig ermittelte Ergebnis im Wahlkreis in 
schnellste Art, wenn ~öglich telefonisch, bekan:?-t- der nach § 98 Aoo. 2 lit. d, e und g bezeich­
ZlUgeben. WUJrden Stlmmen .von ~aJhJlkartenwäh- ne;ten Fonm telefoIlliisch 'UJoo femschriftiLich 'llflVer­
ler~ a~ an,der:n Wahlkn~l:sen mcht ahgegeben, züglich bekanntzugeben." 
SO,1st od~es htebel 'aus,drückltch anzugeben." 

, 20. Dem § 95 ist folgendes anzufügen: 

,,(3) D~eder Himptwrahlbehördegemäß § 72 a 
überbrachten Wa.hlkuverts sind nach Wahlkreisen 

25. a) Der letzte Satz im § 101 Abs. 2 hat 
zu lauten: 
"In den Verbandswahlvorschlag dürf,en nur Per­
sonen aufgenommen werden, die als Bewerber 
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dieser Partei in einem der Wahlkreise des Wahl­
kreisverbandes meinem Kreiswahlvorsmlag an­
geführt sind." 

b) § 101 Abs. 3 Z. 2 und 3 haben zu lauten: 

,,2. die Parteiliste, das ist ,ein Verzeimnis der 
Bewerber cfür die Zuweisung von Restman­
daten im zweiten Ermittlungsv,erfahren. In 
der Parteiliste sind die Bewerber in der be­
antragten Reihenfolge mit arabismen Zif­
fern unter Angabe des Familien- und Vor­
namens, Geburtsjahres, Berufes und der 
Adpesse jedes Bewerbers zu verzeimnen. Bei 
jedem Bewerber ist auch anzugeben, in wel­
chem Wahlkl'\eis des Wahlkreisverb.andes er 
als Bewerber eines Kreiswahlvorsmlages auf­
sm,eint; 

3. die Bezeichnun,g ,des ~stellutlig5bevolilmäm­
otigten V,ertpeters (Famill~en- und Vorname, 
IBeruf, Adresse)." 

26. Im § 119 Abs. 1 hat es in der letzten 
Zeiilie atliStatlt "Wählel1eVlidenz,~esetzes 1970" rim­
oig "WähIerev.idenz,geset~es 1973" zu lauten. 

27. § 120 hat zu entfallen. 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 19 .. 
in Kraft. 

(2) Mit der VoHziehung dieses Bundesgesetzes 
ist ,d,er Bundesminister für Inneres, hinskhtlich 
des Art. I Z. 5 bis 8 i:m Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz, betraut. 

Erläuterungen 

A. ALLGEMEINES 

Die V'orliegende RegierungsvorLage sieht zwei 
wesentliche Neuerungen in der geltenden Natio­
nallnts-Wahlonooull/g 197,1 vor: 

1. Im Entwurf für .eine Änderung des Art. 26 
Aos. 4 der Bundesv,eclassung wird in den 
Erläutemngen danauL hingewiesen, daß in 
der pOilicischen öffentlimkeit in jüngster Zeit 
aum die Herahsetzungdes passiven Wahl­
alters gefordert wird. Die ,erwähnte Ände­
rung des Art. 26 ,der Bundesverfassung 
,nehme d~ese Forderung auf und entiSipr,eche 
damit auch einer ~en'denz, die sim in an­
der,en ,europäischen Staaten veclo1?ien lasse. 
Sowohl das aktive als auch ,das passive wahl­
altJer soililte sim im Regdf.a11 an ,der Groß­
jährigkeit orientieren. 

Aum die ·einf,achgesetzlime VOl'schriftder 
Nationalrats-W,ahlordnung 1971 über die 

. WäMbarkeit muß daher in der Weise geän­
dert werden, ·daß passiv w,alh:lberemt.igt ist, 
wer vor ,dem 1. Jänner des J ahr'esder W'ahl 
das 19. Lebensjahr vollendet hat. 

2. In Hinkunft sollen österreichische Staats­
bürger, die sim vor ü her g eh end im 
A'usland ,aufhlalten, die Möglichkeit halben, 
ihr Wah<J.recht lalUszuiiben. Die Stimmabgahe 
sohl ,gl'\Undsä~lim hei der öSllerreidJ.1sm,en 
Vertrerungsbflhöl"de, ausgenommen die 
Honorarkonsulate, sofern es' sich '3Jber um 
Mitgfieder einer aJuf Ersuchen ,einer Inter­
nationalen Organisation um Hilfeleistung 
entsendeten Eihheit handelt (dias sind der-

:reit die österl"eichi-schen UNO-Kontingente 
'auf Zypern und in Syrien), aJUm vor dem 
VOl"g,esetzten ,der Einheit erfolgen können. 

:Die Grundlage für eine solche Regelung 
billdet laum hier ei'neentsprechende, in den 
Art. 26 ,der Bundesverfassung ,aJUfzuneh­
mende 1?-eue ve1"fllssungsrechtliche Vorschrift 
(neuer Abs; 7). 

Nähere Ausfiihrungen hiezu sind im Ab­
schnitt B, Zu ,den runa.eLnen B'6StlimmUlllgen, 
entha1ten. 

Der finanzielle Mehr.aufwand, den die vorge­
schla.genen Maßnahmen verursachen werden, 
dürfte, gemessen an den Gesamtkosten, die dem 
Bund bei einer Nationalra,tswahl entstehen, ge­
ring s,ein. Es wird sich fast ausschließlim um 
die Kosten aus der übermittlung der Sendungen 
mit den im Ausland bei 'den österreimischen 
Vlel1tmwngshehöl1den hzw. bei Iden örterreichi­
schen UNO-Kontingenten abgegebenen Stimmen 
an die zuständigen Wahlbehörden handeln. Da 
nicht zu ermess,en ist, wieweit von der durch 
die gegenständliche Novene gebotenen Möglim­
keit Gebrauch gema mt werden wird, ist der er­
forderliche Mehraufwand auch nicht annähernd 
abzuschätzen. 

Der vorliegende Entwurf einer Novelle zur 
Nationalrats-W.ahlordnung 1971 gibt auch Ge­
legenheit, inzwismen notwendig gewordene Er­
gänzungen vorzunehmen, einige Redaktionsver­
sehen zu berichtigen und erforderliche KlarsteI­
lungen zu treffen~ 
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B. ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN 

Zu Artikel I 

Zu 1.: 

Von tder grundsätzlichen Vorschrift, daß die 
Stimmabgabe vor den örtlichen Wahlbehörden 
erfolgt, muß mit Rücksicht auf die schon unter 
A. Allgemeines Z. 1 erwähnte und zu Z. 18 
(neuer § 72 a) näher beschriebene Art der Stimm­
abgabe durch Wahlberechtigte, die sich vorüber­
gehend im Ausland aufhalten, eine Ausnahme 
gemacht werden. 

Zu 2.: 

§ 10 Abs. 3 wird dahin praZISlert, daß der 
L3Joo((shalliptm'ann als V:olisit2'Jender der Kreis­
wahlbehörde auch für einen von ihm bestellten 
ständigen Vertreter für den Fall ider vorüberge­
henden Verhinderung einen Stellvertreter be­
stellen kann. Dies vor allem deshalb, weil ein­
zelne Landeshauptmänner - seit der Einführung 
der 9 Landeswahlkreise im Jahre 1971 sind sie 
kraft Gesetzes (§ 10 Abs. 2) Vorsitzende der 
Kreiswahlbehörden - einen ständigen Vertreter 
brauchen, damit sie nicht die Geschähe zweier 
verschiedener Wahlbehörden führen müssen; so­
wohl der Bür~ermeister der Stadt Wien als Lan­
deshauptmannals auch der Landeshauptmann 
von Steiermark sind auch Vorsitzende einer Ver­
bandswahlbehörde (§ 11 Abs. 2) und sollen, 
wenn 'sie einen ständig,en Vertretler für ihre Funk­
tion als Kreiswahlleiter bestellen, für den Fall, 
daß dieser vorübergehend verhindert ist, einen 
Stellvertreter nominier,en können. 

Zu 3.: 

Eine Berufung der Mitglieder der Wahlbe­
hörden "innerhalb 'der für jede Wahlbehörde 
festgesetzten Höchstzahl" gibt es seit dem 
Jahre. 1971 nicht mehr; die Anzahl der in die 
Wahlbehörden zu entsendenden Mitglieder ist 
vielmehr jetzt schon durch das Gesetz bestimmt 
(Sprengelwahlbehörden haben 3 Beisitzer, Ge­
meindewahlbehörden, Bezirkswahlbehörden, 
Kreiswahlbehörden und Verbandswahlbehörden 
je 9 Mitglieder; an Ider Zusammensetzung der 
Hauptwahlbehörde mit 20 Mitgliedern hat sich 
nichts geändert). -

Zu 4.: 

Anstelle des Gebührenanspruchsgesetzes 1965 
ist das nun geltende Gebührenanspruchsgesetz 
1975 zu zitieren. 

Zu 5.: 

neue Strafgesetzbuch angepaßt werden; die durch 
das Stra'tanpa,ssun~~~esetz erfoJl~ende tgtenereHe 
AlliPaJSSUtlligerschebnt jedenfalls ,nicht ausl'eichend. 

Der neue § 22 geht davon aus, daß der bis­
herige V,erbrechensbegriff möglichst ohne Ände­
rung in das neue Strafrecht transformiert werden 
soll. 

Zu 6.: 

§ 23 der Nationalrats-Wahlordnung 1971 be~ 
zieht sich auf das Arbeitshaus. Die Institution des 
Arbeitshauses entfiel j,edoch mit Inkrafttr,eten des 
Strafgesetzbuches. Diese Vorschrift erfaßt außer­
dem nur Personen, die nicht schon nach § 22 
Abs. 1 der Nationalrats-Wahlordnung vom Wahl­
recht ausgeschlossen sind, also die sogenannte 
Kleinkriminalität. 

Da diese Personen von ,den Hestimmungen der 
§§ 21 bis 23 StGB über die vorbeugenden mit 
Freiheitsentziehung velibundenen Maßnahmen 
nicht erfaßt werden, kann § 23 der National­
rats-wahlordnung 1971 ersatzlos gestrichen wer­
den. Gefährliche Rückfallstäter im Sinne des 
§ 23 StGB werden schon auf Grund der allge­
meinen Vorschrift des § 22 Abs. 1 vom Wahl­
recht ausgeschlossen sein. Hinsichtlich der Insas­
sen der in den §§ 21 und 22 StGB vorgesehenen 
.Anstaltlen terschemt ,ein Aussch!lußr.echtspolittisch 
nur insoweit vertretbar, als er auf Grund des 
§ 22 Abs. 1 der Nationalrats-WahloI1dnung oder 
infolge Entmündigung des Betroffenen eintritt. 

Zu 7.: 

Die Z. 2 des § 24, die erst durch Art. XV 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 403/1977 im Zu­
'sammenhang mit einer Reihe von in letzter 
Zeit erfolgten Maßnahmen auf bürgerlich- ins­
besonder,e familienrechtlichem Gebiete neu gefaßt 
wurde, soll, da diese Bestimmung jetzt sehr 
schwierig zu vollziehen sein' würde, um jede 
Rechtsunsicherheit über die Frage des aktiven 
Wahlrechtes zu vermeiden, ersatzlos aufgehoben 
werden. 

Zu 8.: 

Im Hinblick auf den Entfall des § 23 und die 
Neufassung des § 24 ist auch § 25 neu zu formu­
Heren. 

Zu 9., 10. und 11.: 

In den §§27 Albs. 1, 31 Abs. 3 und 36 war 
ansteHe des Wähler,evidenzgesetzes 1970 ·das jetzt 
geltende Wählerevidenzgesetz 1973 zu nennen. 

§ 22 der Nationalrats-Wahlordnung 1971 be- Zu 12.: 
zieht sich noch auf Begriffe des alten Straf ge- In dieser Bestimmung ist dem Verlangen nach 
set2'Jes. Diese Bestimmungen müssen daher an das Herabsetzung des pas~iven Wahlalters entspro-
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dt·en (vgl. die Erläuterungen zu A. Allgemeines 
Z.1). 

Zu 13.: 

Jn .den Z. 2 und 3 .des § 46 AJbs. 1 muß an die 
SllelLe des Beg~iffes "Zuname" .der nun dm Fami­
Lien- :und P,ersonensta.ndsrecht verwendere .Begriff 
"FaI!l1:iJienlla'me" tr,ellen. 

Zu 14.: 

Im § 52 Ahs. 11 ,i.st ~er Stnimpunkt nadt dem 
WOl1lle ,,:a:bwsdt'Jü,eßen" sinnstörend. Die der 
Kreiswahlhehönde ,ge&etZitle Fl'iSit ,,.5ip~testens am 
Vlierun~aIlJzigsten T:lfIe Vlor dem WaJhltage" 
hat .nidtt nur für ·den A:bsdtluß, 'sondern .auch für 
die Vteröffentlidtung ,der WahlvorschI~ge ~u gel­
ten. Nach ,.a.'bzuschJ1j,eßen" wurde d:aiher W1~eder, 
w.ie ,dies ibis wr N a·tiona1ratlS-Wa:hlor,dtnung 
1970 der iFa:1l w,ar, ,eip. Beistrich ,g,esetZit und der 
nachfi01gende WortIautentsprechend formuJiert. 

:Ern'§ 52 AJhs. 3 letzter Saotz und im § 52 ·Aibs. 5 
w,urden nur ISIpracMich.e Vierbesserung.en V1orge­
nommen. 

Zu 15.: 

. Da 31uf den gemäß § 72 aa:b.gegebenen Wa.hl­
kuverts d~e Nummer des WaMkr,e1ses v,ermerkt 
wenden muß, w.e~l som~t eine Zuondnung der im 
A:uslan:d :ahgJeg.ebenen Stimmen n'icht möglich 
wä1'le, war im § 66 Abs. 2 von dem ·dort fest­
gelegtlen grundsätlJlichen Vterlbot ,eine A,uSlllJahme 
Z!U ·statuier,en. 

Zu 16.: 

Als Urkunde Zlur G'131uhha~1lmachung der Iden­
tit~t soll in ,der beispieLsWiebsen AufzäMung des 
§69 Albs. 2 auch der. Mhr häu:fiig v,erwendete 
Fi.i!hrerschein an,~fülhrt werden. 

Zu 17.: 

Im fünften Satz des § 70 Abs. 1 muß statt 
,,§ 43 A'hs. 2" l1ichtl~g ,,§ 42 .Albs. 3"z1tiel1t wer­
,den. 

Zu 18.: 

Wäe iSchon ,unter A. Al1~emeiJnes .erwähnt, soll 
Qn Zukunf,t ,auch waihliberechtJigten östlerreichern, 
die ~ich am Wahltlag vorübergehend im Ausland 
aufhaltlen, <die ,A,usÜibung des Wa.h'lnechtesermög­
licht w,erden. 

Voraussetz~ tür dQe im § 72 a v,orgesehene 
Art ,der Stimma!bg<!ib:e list ein ,0roentLimer Wohn­
si~ 'und ,damit ,die Eintragung im Wählerver­
zeichnis ,ciner Gemeinde ~nn,erha;1b des Bundes­
@ebietes. Mit ,einer ;von der Bintragungsg,emeinde 
'-lJUiSg,esteUnen Walhlkarte ~i1'ld jeder WahLberech­
(li.gte,dersich ,am W31hlta.g ,im Ausland au~häI.t, 
von seinem Stimmrecht Gebrauch machenkön-

nen. nie Stimmabgahe wind im Ausla~,daller­
,dings nicht vor :einer Wahlbehörde ,erfolg,en kön­
,nlm; ,die FUIIlkoiJon einer Walh1behör-de, soweit 
,sie ,die Aus!händigung ,der WaMkuv,ems an die 
Waih1ber.echti~ten und ,diJe Empfangnahmeder 
Wählerstimmen beträff,t, iWiir,d von der öster­
r,eicmschen V:ertootlUngSibehörde hzw. ,dem Vor­
gesetZllen ,der Einiheit :wahrZiUnethmensein. Eine 
Auswem,ung der Stimmen w,ird a'111erd~'ngs :~eder 
vor dieSier "Ers3!llz-Waihllbehörde" ~19ch auch 
,durch die Ha'Uiptw:aMbehönde, der diese Stimmen 
ZluZium:itteln sind, ,enfolgen können; SEe ha'ben 
le~Licha'ls Empfänger :bzw. wei,ter,er übermitt­
ler ,dieser Wä:hLerstimmena.n ,di,e zuständig,e 
Kf\eiswahtbehörde zu ,fu,I1t~j,er,en. 

Der ,im § 72 a Albs. 3 .festigelegtle ZeitpuMt 
,~dnitoerTag nach .dem Wa.h'ltag um 12.00 Uhr", 
hisw dem alLe.im Ausland abg<'l~ebenen Stimmen 
bei ,der Haupowahlbethö1'lde ,im Bundesminisoerium 
f.ür Inner:es sein müssen, dürfte 'es ,ermöglichen, 
,daß diese Stimmen, (Zusammen mit den für 
fr,emde Wa.hlkreise abgeg.ebenen WaJh'lkal'tenwäh­
-1erstimm~n, ",on ,den 'Zuställldigen KreiJswahlhe­
hÖ1'lden für ,das ,endgültige Wahlkreiser;gebn:is aus­
:gew,ertet werden können. 

Nach § 72a lA'ps. 4 solildie Fest~etzu,n.g der 
W 31hl'Zleit smonaus Gründen der [n ,den 'einzelnen 
Staa'uen v~l"Smiedenen ÖrtLichen G~gebelllhebten 
,den Leitern der ösoerr,eichi.schen V,e1'l\:retwngsbe­
hÖl'den b,z,w. den Vorg,esetztlen der Einhe~ten der 
öster,r,eichismen UNO-Konting,ente vorhethal·ten 
h'leiben. 

Die EIIJuscheidungsbef,Ujgnis ,der obgenannten 
Ongane ihinsichtlich ,der Da'Uler ,der W:aMzeiit soll 
led~glicheine LEinschränlkung in der &ichtung 
,erfahr:ren, daß :bei ,der ,Festsetzung der Wahlzeit 
auf ,das r,echtzeitige BinI~a.ngien ,der WaJhLkuverts' 
bei der Hauptw.aJhlbehör:d!e Bedacht ,genommen 
Wief\den muß. 

.Im § 72 a Acbs. 5 mußte vor,gesehen W1erden, 
was heim v.erspä~et-en .Binla.~n von Raiketen 
mit W:lJhLlwv,e1'lts :bei ICLer WahLhaupthehörde g~l­
,ten soll. Für ,di:e&enFaU ,enschemt reine Vorschrift 
rrollw,endig, die bestimmt, daß solch,e zu spät 
,eingetroff.enen Stimmen hei ,der Ermintlung ,des 
Walhlengitlb~ses überhaupt nicht zu :ber:ücl-.sich,tJi­
~en -sind. ,Elline. alHXll1ge .F,estlsrel1ung, w.elche Stim­
men ;davon güluig und Wielche 'Ungülti.g sind und 
auf welche Wa:hJ,pa1'lteien 'S~e lal\llten, erübl1~gt sich; 
solche P,31kiete sind ,daiher ·erst 'gar nicht zu öffnen 
und Ibleiben bei den ,Akten der Hauptwahl:be­
hÖ1'lde. 

Vlerfassung~mäßLge Grundhg.e rur die -im § 72 a 
vOl'geseh,ene Regelung :ist ein .im, Entwurf eines 
BundeiSV,el1fa~SI\lngsgesetiZies, mi.t ,dem das Bundes­
VerfaSS'llng5gesetz .ä:n der iFasSI\lug fVOn 1929 ,g'e­
ändem w;ind, ent'haloener n,euer Abs. 7 ,des Art.' 26 
der iBUißides.v.erfMSI\lDg. Durch ,diese verfaissurug,s­
mäßiJge· Neuerung lWiird iWohl die MögLidlkei:t 
einer Soianmab,g:abe im AuSland geschaff'en, sie. 
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ist. a/ber nicht verbür;gt (vgl. Idie Erläuterungen 
Zu Art. I Z. 7 .der Re~r:ung&vor1age e~Ther No­
velle zur BundesvertfaS5lUThg). 

Zu 19.: 

IDerdel1:veitiige ·letztle SatlZdes § 84 Albs, 5 
Wl~de1"lSipricht ,der in ,der Nar~iona1rMs-Wahlord­
nung 19711 ,ebngefühI1nen .neuen Systematik ~nder 
Berichterstattung Ider W:iih[,ergelbnJisse. Die Ge­
meindewaihL'belhötden haben ,aUlfjeden Fall ~hre 
Er,gebnisse ,der Bezilikswahlhehönde zu hel'ichten. 
Bine. "w:a!hWw,eise" übermitJt1un:g der Wah1er~eb­
Plj.~se ,etwa an ,cLie Kr,eiswaMbehöI'lde urumi,tJtJelbar 
oder <im Wefie ,der .Be:virksw:aMbehörde äst nicht 
mehr mögLich. Der durch ein RJeidaktWOOlsv,eI'ls.ehen 
Ibm § 84 Albs. 5 entlha1"ene I,etZite SMzl ,der diesem 
P,r:i.nz.ip Wlidersptich,t, ooH darher ,eliminiert w,el1dM. 

2u20.: 

Wweschon in den BemerkiUn~en ~u 18. zu 
§ 72,a :angedeutet, hat d1e Ha'lliptwaMb~höro,e, 
wenn ,ihr WahlrouiVlf11tS mit Stimmen von Wahl­
kartenwäihlern aus ,dem ,Ausland Zlukommen, 
d~ese unv,erzrii,glich der lZiustäThdigen Kreiswaltl­
behörde zu Ülbermi~teln. 

Der Theue Albs. 3 des § 95 ordnet ,übel1dies an, 
daß Kreisw,ahbbehöriden, Idie roeine solchen Stim­
men ,zu erwarten halhen, von der Haup1lWaM­
behörde zu verstäncij~en sin,d. 

Zu 21.: 

Oer hisher.ige §. 96 Ahs. 1 'erudet nun mit aer 
Vorschrift betneff,end ,die ,endgültil?ie Ermittlun;g 
des WahlkI1ei~el1g1ebnrusses. durch idie Kreiswa.hl­
behör,deau!f Grunader I~hr 'ÜlbermiitteLten Wahl­
akten ,der unrteren Wah!lbehördel1 und d.er nur 
v,oI1läuhg tl?ietroffeJ1en IFIest:s~ellung.en hilliSichtlidt 
der StLmmen, ,die :in .fremden Waih1kretsen ahge­
gtelben wur,den. 

& ,neuer Aihs. 2 Ibes:ll~t ,n'lltIl lZiunächst, daß ,die 
Kr,eiswaltLbe,hörde lauch die tmr vop ,der Hau,pt­
wahlhelhöI'Ide zu~eleitetle.n Stimmen der WähLer, 
:die im Ausland vom W::thlr,echt G.ebrauch ge­
macht halben, IZiU Ibeu~jlJ,e!1 un·d ,dem ijlbrigen 
Wa.hilikr,eisergebnis zUZIUIZ~h1en hat. Erst da-nn vst 
,das nun voUS'tändige W:alh1k1ieiser,~ebnüs· der 
BauptwaMbehörde :zu heriro~en. 

Der letZite Satz des neuen Abs. 2 ,ist der bis­
. he~~e letzte Satz Ides Albs. 1 fUnd schreibt ,die 
Festhalt\l!1lgdes W:ahlk{'lei!>e1iPiebn~~es in einem 
~immenprotok()l1 ,vor. 

Die >bisherigen Albs. 2 Ibis 5ertha:J:t;en 
che.n,d neue ,AlbsatzJbezeichnungen. 

entspre-

Zu 22.: 

Im ,§ 97 Albs .. 1 >ist info1ge ~nderu1ligder 
Numerierung der ,AbsätZle im ,§ 96 nunmeh'r 
richt1g ,,§ 96 Albs. 5" :w rD~tlieren. 

Zu 23.: 

Im § 98 Albs. 2 Lit. Ib .ist stallt ,,§ 16 Abs. 4" 
rich~i,g ,,§ 15 Abs. 4" ~u 2Jitiel1en. 

Zu 24.: 

Auch h,ier IbSit ein R,edaJkitionsv.ersehen zu he­
I1ichlli:g1en. Die Zi,ti,erung muß vtOUstä11ld~g ,,§ 98 
Abs. 2 :l~t. ,d, ,e un,d g" ~MI>tJen. 

Zu 25.: 

Um j,eden Zweifd 'ZJU ibeseitli~en, ,daß in ein,en 
Verbandsw,arhi1vorschllag nur Personen aufgenom­
men wer.den ,köIll1Jen,diie auf einem Kr,eiswaihl­
vorschlarg ,des WaJhlkreisvterban,dles ·Ials Bewetiber 
aiufschteinen, WiUl'de '§101 ,Albs. 2 Iletzter Satz 
durch ,einen ,en~prechendenHinweis eligän:vr. 

Analoges giLt ZfU § 101 lAibs. 3 Z. 2 llietzter Satz. 

Außelidem muß 'es .auch huer .in den Z. 2 fUnd 3 
stattt "Zu- und Vornamens" richtJig "Famtlien­
und Vornam!ens" 'bzJw., staltlt "Zu- und Vomame" 
richtig "F:ami:lien- un:d Vorname" heißen (vig1. 
,die 'Bemerkun,g ~ 113.). 

Zu 26.: 

A,uch im §N 9 Albs. .1 :ist j,etzt ,das Wä!hler­
eVliodenzgesetz 1973 'zu lDien,nen {v,gl. ,die Bemer­
kulltg z.u 9., 10. 'Ul1Jd 11. hetJ1eflienddie ~§ 27 
Albs. 1, 31 Aibs. 3 und 36). ' 

Zu 27.: 

Der § 120 der N arlilonarlrats-W alhlordnung 1971 
rust 'aUlfwheben. w:eil Ida:s Ge&etz vom 26. Jän­
ner 1907, ROßl. Nr. 18, :pett'effend ,~tJ.",a.f1iecht­
~iche lBiesntmmout1:gen ZUlIl1 SchJUPz der W:clll- 'IltIlld 
V'ersammtungsfreih~t, auf welclJ;es sich§ 120 
der Nartionalrats-Wiahilol'ooung 1971 bezieht, 
nach Art. XI ,des Stl";l.~liechtsa:ILpas.suThgs:gesetzes 
(BGBl. Nr. 422/1974) mit 31. DeZlember 1974 
~eine Wil1ksamkeüt verloren ihart. D~e ,im Il?ienann­
~en IGesetz 'unter Str,a[.e g.esllellten Venha:hens­
weisen w,er,den :in Bi!hku11l~t VlOn Bestimmungen 
,des Stlra:fil?iesetzibuch,es $etbst ,erfaßt !W,el1den, del"en 
AnWienetbarkieit MIf die. Wahl Ides NMion:a1rates 
außer Z'W1ei~el &neht. 

Zu Art. 11: 

,G,emäß A:bs. 1 soLl ,d'Le gegeIlJStändliche NoveHe 
zur N ar1lionailr,arts-W arhlor<Lnouflg 197'1 mitt 1. Jän­
ner 19 .. in Kraft tr,eten. 

Albs. 2 'enthält: ,die Viol1zugskLausel. 
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Textgegenüberstellung 

VoIIständig neu gefaßte sowie neu eingefügte Vorschriften sind durch einen seitlich ange­
brachten senkrechten Strich, teilweise Änderungen (z. B. geänderte oder neu eingefügte Sätze 
innerhalb eines Absatzes, Änderungen von Zitierungen usw.) durch Fettdruck ersichtlich 
gemacht, entfaIIende Vorschriften sind im abzuändernden Text in eckige Klammer gesetzt. 

Nationalrats-Wahlordnung 1971 

Abzuändernder Text Neuer Text 

§ 2 ..... 

(3) Die Stimmenabgabe erfolgt vor der ört­
lichen WaMbehörde. ÖflnLiche Wiaihlhehöl'den ~i,n,d 
,die Gemeindewahlbe:hörden un,d SpnelligdWlaihlbe­
hörden. 

§ 10 . .... 

,§ 2 ..... 

(3) DWe Scimmenahgahe ,eflfolgt, von den Vor­
schriften des § 72 a abgesehen, v,orruer öN1Lichen 
W3ihi1bellöflde. öl'tlliche WaihLbehöliden 'Sind ,die 
Gemeindew:vMbehöl1den IUnd SprengellWa.hlbehör­
iden. 

§ 10 . .... 

(3) Der Landeshauptmann hat für den Fall (3) Der LandeSiha;upllmann hat für den Fan 
seiner vorübergehenden Verhinderung einen SteII- der VIOrüJheq~ehenden Vlerhindenmg des Kreis­
vertrellerzu beslleIIen. wahlleiters auch ,einen SteIlv,ertr,eter zu bestellen. 

§ 15 ..... 

(3) Die nicht dem richterIich,en Beruf entstam­
menden Beisitzer und Ersatzmänner werden 
[innerhalb der für jede Wahlbehörde festge­
setzten Höchstzahl] auf Grund der Vorschläge 
der Partei,en unter Anwendung des d'Hondtschen 
Höchstzahlenverfahrens nach ihrer hei der letzten 
Wahl des Nationalrates im Bereiche der Wahl­
behörde, bei SprengeIwahlbehörden im Bereiche 
,der Gemeinde festgestellten Stärke berufen. 

§ 20 . .... 

(2) Für den Umfang und die Höhe der Ge­
bühren . nach Abs. 1 sind die Bestimmungen des 
Gebührenanspruchsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 179, 
über die. Gebühren der Gesch:wornen und 
Schöffen sinngemäß anzuwenden. 

§ 22. Wegen gerichtlicher Verurteilung 

Cl) Vom Wa:hll'echt [iSt a:us@eschlosi>len, wer 
durch ,ein inländisches Gericht wegen eines Ver­
brechens rechtskräftig verurteilt worden ist. Der 
Ausschluß endet fünf Jahre nachdem die ver­
hängte Freiheitsstrafe und die allenfalls angeord­
nete Unterbringung in einem Arbeitshaus voll­
zogen sind oder als voIIzogen gelten; ist keine 
Strafe ausgesprochen oder die aus~esprochene 
Strafe zur Gänze durch Anrechnung einer Vor­
haft verbüßt worden, so beginnt die Frist von 
fünf Jahren mit Rechtskraft der Verurteilung. 

(2) Ist die Verurteilung ausschließlich wegen 
eines der im § 6 Abs. 2 Z. 1 bis 9 des Geseltzes 
vom 15. November 1867, RGBI. Nr. 131, in der 
geltenden Fassung, angeführten Verbrechens oder 

§ 15 ..... 

(3) Die nicht ;dem ruchller1ichen 'Beruf ent­
\Stammenden Beisitzer 'Und .Ersallzmän.ruerWleflden 
auf Grund ,der Vorschläge der Parteien unter 
Anwendung des d'Hondtsmen Höchstzahlenver­
,bhflens n:ach ~hrer bei der lellZiten Wahl des 
N<l!tionalr:l!tes im Ber,eiche ,der Wahlbehönd'e, hei 
Spren,geLwahlbelhör:den ;im Bereiche Ider Gemeinde 
festgesneLlten Stänke heruf.en. 

§ 20 ..... 

{2)Für ,den UmEang tUnd ,die Höhe der Ge­
b:i1hl'1en nach Abs. 1 sind die Besnirnmungen des 
Gebührenanspl'uchsg,esetZies 1975, BGBI. Nr. 136~ 
üher ,die Geibühi1en ,der Geschwornen rund Schöf­
,fen sinngemäß anzuweruden. 

§ 22. W;e~en ,gerächtLicher Verul'1llei:liUlng 

(1) V'Om WaiMr,echtist ausigeschlossen, wer 
durch ,ein ä,nlä.nd~sches Gericht w,egen ,einer oeI.er 
mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer 
Handlungen zu einer mehr als einjährigen Frei­
heitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden ist. 
Dieser Ausschluß endet nach fünf Jahren. Die 
Frist beginnt, sobald die Strafe vollstreckt ist und 
mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende 
Maßnahmen viOllzogen 'Oder weggefallen si·nd; .ist 
die Strafe .nur durch Anrechnung ,einer Vorhaf,t 
Vlerlbüßt w'Ol'1den, so hl!@innt diJe Frist mit Rechts­
k>ra;f.t des Urtems. 

(2) list nach anderen ,gesetm,ichen 'BestJ~mmun,gen 
der Eintrillt von Rech,iJsfo1gen ausgeschlossen, 
SlÜnd ·die Rechtsfolgen erloschen oder sind 
:dem Verurteilten :lilIe R:echtsfoLgen 'Oder der 
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Abzuändernder Text Neuer Text 

wegen eines Verbrechens nach dem Staatsschutz- AusschJluß vom Wailrl!'lechrt dlJacbgesehen wo.rOOn;. 
gesetz, BGBl. Nr. 223/1936, erfolgt oder ist die so ist er 'auch vom Wahlrecht JlJicbt 'au&g1esm10ssen. 
Verurteilung ausschließlich wegen.' eines Ver- Der Ausschluß vom W,ahl!'lemt 'tritlt ferner n:icht 
brechens nach dem Militärstrafgesetz, BGBl. e~n, wenn das Gerucht ,die Stra.fie hedingt nach­
Nr. 344/1970, ,erfolgt, das nicht mit einer fünf gesehen hart:. W!in!,die bedingte Nachslicbt ,wider­
Jahre übersteigenden ~erkerstrafe bedroht ist, so !'Iufen, so tritt ~t dem Ta.geder Rlemtskrak 
,endet der Ausschluß vom Wahlrecht bereits mit ,dieses ,Besm1usses oder Ausschluß vom w'aMrecht 
dem Zeitpunkt, in dem sonst nach Abs., 1 dieem. 
frist von fünf Jahren beginnt. 

(3) Hat eine Verurteilung keine Rechtsfolgen 
nach sich gezogen, sind die Rcechtsfolgen er­
loschen oder sind dem Verurteilten alle Rechts­
folgen oder ,der Ausschluß vom Wahlrecht nach­
gesehen worden, 'so ist er auch vom Wahlrecht 
nicht ausgeschlossen. Der Ausschluß vom Wahl-
rem .. t tritt ferner nicht ein, wenn das Gericht die Der neue § 22 besteht nur aus zwei Absätzenr 
Vollziehung der Strafe nach ,dem Gesetz über 
die bedingte Verurteilung 1949, BGBl. Nr. 277, 

. in der geltenden Fassung, vorläufig aufgeschoben 
hat. Wird der Aufschub widerrufen, so tritt mit 
dem Tage der Rechtskraft die'ses Beschlusses der 
Ausschluß vom Wahlrecht ein. 

§ 23. Wegen Maßnahmen auf Grund gerichtlicher § 23. EntfäHt. 
Verurteilungen 

Vom Wahlrechte sind ferner Personen, die in 
ein Arbeitshaus ahg,egeben wurden, bis zum Ab­
lauf eines Jahres nach dem Erlöschen dieser Maß­
nahme ausgeschlossen. 

§ 24. Wegen mangelm!er Handlungsfähigkeit § 24. Wegen ma.n;gelnlder Handlungsfähigkeit 

V01).1 Wahlrechte sind wei,tel'ls ausgeschlossen: Vom Wahlrechte ,sind weiters ausgeschlossen: 
Personen, ,d~e voLl oderbeschrainkrt ,entmoodigt 
sind. 

1. Per,sonen, die voll oder beschränkt entmün­
digt sind; 

[2. Personen, denen die väterliche Gewalt über 
ihr,e Kinder entzog·en wurde, his Zur Auf­
hebwng id1eser Verfügung .oder ,solang,e ,di'e 
Kinder untJer fr,emder Vormundschaft stehen, 

im letZJtgenannten Falle jedenfalls bjs zum Ablauf 
eines Jahres nach Erla.ssung der gerichtlichen Ver­
fügung]. 

§ 25. Gemeinsame Bestimmungen 

Wenn ,eine P,erson aus mehrer,en der in den 
§§ 22 bis 24 angeführten Gründe vom Wahlrecht 
ausgeschlossen ist, bestimmt sich die Dauer des 
Ausschlusses vom Wahlrechte nach der hiefür f.st­
gesetzten längeren ,Frist. 

§ 27. Ort der Eintragung 

(1) Jeder Wahlbrechtigte ist in das Wählerver­
~eichnis des Ortes (der Gemeinde, des Wahl­
spr,engels) einzutragen, wo er am Stichtage seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat (§ 2 Abs. 2 des 
Wählerevidenzgesesetzes 1970). 

§ 25. Gemeinsame Bestimmungen 

Wenn ,eine P,er:oon3JUS mehr,er,en ,der in .den 
§§ 22 und 24 an;geführ'tJeIll Gründe vom Wahl­
!lecht au~geschl1ossen ist, bestimmt sich ,die Dauer 
,des Ausschlusses vom Wahlrechte nach der h~efür 
f1estgesetzten Jänger,en Fr.i~t. 

§ 27. Ort ,der E~ntragung 

.(1) Jeder WaMber.eclltugtJe iSitin das Waihler­
v,e11Zeichnis ,des Ortes ~der Gemeinde, ,des Wahl­
spl'lenogeLs) 'einzutl'lagen, wo ,er am Stichta.ge s'einen 
ordentlichen Wohnsitz h3Jt(§ 2 IAhs. 2 ,des Wäh­
lerevidenzgesetzes 1973, BGBI. Nr. 601). 

826 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 16

www.parlament.gv.at



10 82~ der Beilagen 

Abzuändernder Text 

"§ 31. (3) .... 

H3Jt aoer Bin.spruch -die Auful:ihme ,eines Wlalhlhe­
rechtigten zum Ge,genstande, so sind auch die 
zur Begründung des Einspruches notwendi~en 
BeLe~, ~n.sbesondere ,etn vom v,ermemtldch 
WOl!h1berech1ligten laus~ef,üntes Wähleranl~,ebla'tt 
(Muster Anlage 1 des Wählerevidenzge­
setzes 1970), anzuschließen. 

§ 36. Behandlung der nach dem Wählerevidenz­
ge~etz erhobenen Einsprüche und Berufungen 

Auf di,e zu Beginn der Einsichtsfri-st nach den 
Vor,schriften des Wählerevidenzgesetzes 1970 
(§§ 4 bis 8) noch nicht entschiedenen Einsprüche 
und Berufun~en gegen die Wählerevidenz sind 
die vorstehenden Bestimmun,gen Ider §§ 31 bis 
35 anzuwenden. 

Wählbarkeit 

,§ 44. Wählbar sind alle Männer und Frauen, die 
-am Stichtage die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen, vor dem 1. Jänner des Jahres der Wahl 
das 25. Lebensjahr vollendet haben und vom 
Wahlrechte nicht ausgeschlossen sind. 

§ 46. (1) .... 

1. .... 

2. die Par~eilist,e,' das ist ein Verzeichnis von 
höchstens doppelt so vielen Bewerbern, wie 
im W ahlkrds Abgeordne~e zu wählen ~ind, 
inder beantragten, mit arabischen Ziff,ern 
bezeichneten Reihenfolge unter Angabe des 
Zu- und Vornamens, Geburtsjahres, Berufes 
und der Adresse jedes B:evierbers; 

~.die Bezeichnung des, zustellungsbevollmäch­
tigten V,ertr,eters (Zu- und Vorname, Beruf, 
Adresse). 

Neuer Text 

§J1.(3) ..... 

H:lJt ,der Einspruch die Aufnalhmee~nes Wahl­
herechti~en zum Ge~enstande, ISO ,sind ·auch di,e 
zur Begriindung des Ein~pruches notwendigen 
Beil,ege, inslbesondel'le ein Vlom vermeintlich Wahl­
hel'echtigtlen :vIlSige[,üUtes Wä'hleranhgeblatt (Mu­
stler Anlage 1 des Wäh1erevid~,esetzes 1973), 
anz.u'schl1iJeßen. 

§ 36. ß.ehandl'lllIlß der nach .dem Wä,h:lerevddenz­
;gesenz erhoben'en iBinspllüche f\lJI1ld Heruf,ungen 

Auf Idde C1;U IBeginn der ,Ein:i1ichtsfr.ist \flach aen 
Vorschni:ftJen ,des WäJh:1erevi:denzgtese~es 1973 
(§§ 4 hiJs 8) noch ttllicht ,entschi,edenen Einspruche 
una lß.eruf.rtlJIlgen Igegen die W:Vh1erev.idenz sind 
die vorstehenden .Bestimmungen ,der §§ 31 bis 
35 a\flZUW1enden. 

Wählbarkeit 

§ 44. Wählbar sind alle Männer und Frauen, die 
am Stichtage die österreichische Staatsbürgerschaft 
hesi,tZJen, vor ,dem 1. Jänner des Jahr,esder Wahl 
das 19. Lebensjahr vollendet haben und vom 
Wahlrechte nicht awgeschloosen sind. 

§ 46. (1) ..... 

1. .... 

2. ,diie ParteiJ1iste, das l~t ,ein Vlerzeichmis von 
höch~ns doppelt so lVIielen Bew,enbem, wie 
'im Warhlhehs Albgeondnete ZJU wählen sind, 
lin der !beantr3i~ten, mit aralbischen Ziffern 
bezeichneten Rdhenfolge IIlJtliter Angabe des 
Familien- ,Uln,d Vornamens, Gebur,tsjahr.es, 
Ber,Ulfes ,U:l1Jd ,der .A!dresse jedes Bewerbers; 

3. dtie Bezeichnung d,es 1;us(lellun,gsbevollmäch­
lligten VenVI1eters (Familien- und Vorname, 
!Beruf, Adresse). 

~ 52. Ahschließung und Veröff,entlichung der § 52. Arbsch'Ließung 'Und Veröffentlichung ,der 
Xreiswahlvorschläge KreiswahLVlonschlä.g,e 

(1) Spätestens am vierundzwanzigsten Tage 
'Vor dem Wahl tage hat die Kreiswahlbehörde die 
Wahlvorschläge abzuschließen; faUs eine Partei­
liste mehr als doppelt so viele Bewerber enthält, 
wie im Wahlkreis Abgeor'dnete zu wählen ~ind, 
{sind] die überzähligen Bewerber zu streichen und 
die Wahlvorschläge zu veröffentlichen. 

(3) ..... 

Die so ermittelne Reihenfolge ist von der Haupt­
wahlbehörde den Kreiswahlbehörden bis späte­
s1)ens am dreißigsten Tage VOr dem Wahltage 
bekanntzugeben und ist fUr die Kreiswahlbehörde 
'Verbindlich. 

(1) Spätlestens am v~e!1uIlJdzwanzigsten Tage 
vor dem Wa.hltag~ ha.t ,d~e Kreiiilwahlbehöl'Ide die 
Wahlvorschläge abzuschließen, falls eine Partei­
l>i~~e mehr ails dQppe1t so viele Bewerber enthält, 
wie im Wahlkreis Abgeordnete zu wählen sind, 
die Ülberzäh1~gen Bew,erber zustl'leichen und die 
Wahlvomchlärgte (LU 'Vleröff,entlich.en. 

(3) ..... 

Die so ,ermrtte!te RieihenfoLge dst von der Haupt­
walblbehörde iden K1"erswahlbehörden ibis ~päte­
stens am drieißi,gsten T3ige vor ,dem Wahl tage 
ibekanntz'Ulgeben und. list für ,d~e Kreiswahlbe­
hörden verbindlich. 
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(4) .... 

(5) Den unterscheidenden P<lrteihezeichnungen 
:lS~nd ,me Worte "Liste 1, 2, 3 usw." tin ,fort­
laufend«::r Numerierung voranzu~etzen. Beteiligt 
sidI eine im zuletzt gewählten Nationalrat ver­
tr,etene Partei nicht an der Wahlbewerbung, so 
'hat in der Veröffentlichung nur ihre nach Abs. 1 
zukommende Listennummer und daneben das 
Wort "leer" aufzuscheinen. 

. § 66 ..•.. 

(2) Die Anbringung von Worten, Bemerkungen 
·oder Zeichen auf den Wahlkuverts ist verboten. 
· Die übertretungdie~es Verbot,es wird, w'enn da­
rin keine strenger zu bestrafende Handlung ge­
legen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Gelds~rafe bis zu 3000 S, im Falle der Un-
einbringlichk«::it mit Arrest bis zu zwei Wochen 

. geahndet; 

Neuer Text 

(4) ..... 

(5) Den untier-scheidenden Pal'teibezeidInungen 
sind die Worte "Liste 1, 2, 3 usw." in fort­
laufender Numerierung voranzusetzen. Beteiligt 
sich eine im zuletzt gewählten Nationalrat ver­
tr:etene Partlei nJimtan ,der WaIhiLbewerbung, ISO 

hat :in :der V:ellöffentilichUlllg .IliUr die ihr nach 
Albs. 1 z~ommende Ustennummer un,d ;daneben 
,das Wort ",leer" auf.ZlUlSchetnen. 

§ 66 •.... 

(2) Die Anbringung von Worten, Bemerkungen 
oder Zeichen auf den Wahlkuvertis ist, von der 
Vorschrift des § 72 a Abs. 2 vorletzter Satz ab­
gesehen, verboten. Die Übertretung dieses Ver­
botes wird, wenn darin keine strenger zu be­
strafende' Handlung gelej?ien ist, von der Bezirks­
v-erwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
3 000 5, im iFalle der Uneill!bringlichkeit mit 
Arrest bis zu zwei Wochen geahndet. 

§ 69. . . . . § 69 .. " . 

(2) Als Ullkunden oder amtliche Bescheinigun- (2) Als Urkunden oder amtliche Bescheinigun-
:gen zur Glaubhaftmachung der Ment>ität kommen gen zur Glaubhaftmachung der Identität kommen 
'~llJslbC!SollJdere ,in Betracht:amdiche~itimationen insbesondere in Betracht: amtliche Legitimationen 
jeder Art, Personalausweise, Tauf-, Geburts- und jeder Art, Personalausweise, Tauf-, Geburts- und 
Trauscheine, Heiratsurkunden,Heiniatrollenaus- Trauscheine, Heiratsurkunden, Heimatrollenaus­

.. züge, Staatsbiirgerschaftsnachweise, Anstellungs- züge, Staatsbürgerschaftsnachweise, Anstellungs-
dekrete, Päs'se, Grenzkarten, Jagdkar,~en, Eisen-. dekrete, Pässe, Grenzkarten, Jagdkarten, Eisen­
bahn-, Straßenbahn- und Autobuspermanenz- bahn-, Straßenbahn- und Autobuspermanenzkar-

· karten, Gewerbescheine, Lizenzen, Diplome, ten, Führerscheine, Gewerbescheine, Lizenzen, 
Immatrikulierung.sscheine, Meldungsbücher und Diplome, Immatrikulierung-sscheine, Meldungs-
. Studienbücher einer Hochschule, . Hoch- und bücher und Studienbücher einer Hochschule, , 
Mittelschulzeugnisse, Postausweiskarten und der- Hoch- und Mittelschulzeugnisse, Po~tausweiskar­
gleichen, überhaupt alle unter Beidruck eines 'ten und der.gleichen,ülbeIiha:u.pt ·alle untier Bei-
Amt'sstempels ausgefertigten Urkunden, die den druck eines Amtsstempels ausgefertigten Urkun­
Personenstand des Wählers erkennen lassen. den, die den Personenstand des Wählers erkennen 

§ 70. (1) .... 

Der Wahlleiter hat den ihm vom Wahlkarten­
'wähler zu übergebenden Briefumschlag (§ 43 
· Abs. 2) zu öffnen, den amtlichen Stimmzettel zu 
entnehmen und diesen mit dem entsprechenden 
Wahlkuv,ert dem Wahlkartenwähler auszuhän­
.ni gen. 

lassen. 

§ 70. (1) .... 

Der Wahl1eiter hat den ihm vom Wahlkarten­
wähler zu übergebenden Briefumschlag (§ 42 
Abs. 3) zu öffnen, den amtlichen Stimmzettel 
zu entnehmen und di,esen mit dem entsprechen­
den Wahlkuvert dem Wahlkartenwähler auszu­
händigen . 

§ 72 a. Stimmenabgabe durch Wahlberechtigte im 
Ausland 

(1) Wahlberechtigte, die sich am Wahltag im 
Ausland aufhalten und im Besitz tein er Wahl­
karte sind, können ihr,e Stimme bei ,einer öster­
reichischen Vertretungsbehörde (Botschaft, Kon­
sulat), soferne sie aber Mitglieder einer auf Er­
suchen einer internationalen Organisation um 
Hilfelei.stung in d;u Ausland enosendßten Einheit 
sind, auch vor dem Vorgesetz.t~m der Einheit 
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abgeben. Die Stimmenabgabe hat jedoch zu unter-~ 
bleiben, wenn der betreffende Empfangsstaat 
geg(!n die Durchführu~g von Stimmenabgaben 
gemäß dieser Bes,timmungEinspruch erhebt. 

(2) Der Leiter der österreichischen Vertretungs­
behörde, allenfalls der von ihm hiezu bestimmte' 
Beamte u1l'd der Vorgesetzte der Einheit haben 
unter sinngemäß,er Anwendung der Bestimmun-­
gen dieses Bundesgesetzes über die Ausübung des 
Wahlrechtes mittels Wahlkarte die Funktion des 
Wahlleiter,s, insbesondere bei der Stimmenabgabe 
(§ 70), wahrzunehmen. Den Wahlberechtigten 
sind mit dem amtlichen Stimm2)ettel verschließ­
bare Wahlkuverts auszuhändigen; es ist dafür­
Vorsorge zu treffen, daß während der Ausfüllung 
des amtlichen Stimmzettels das Wahlgeheimnis 
nicht verletzt wird. Auf Idem Wahlkuvert ist, 
bevor dieses mit dem amtlichen Stimmzettel dem 
Wähler übergeben wird, die Nummer des Wahl­
krei~es ,einzU'setzen, die auf der Wahlkarte 'ein­
getragen ist. Der Wähler hat das Wahlkuvert, 
nachdem er den Stimmzettel eingelegt hat, sorg­
fältig zu verschließen. 

(3) Die gemäß Abs. 1 und 2 abgegebenen Wahl­
kuverts sind von der österreichischen Vertre­
tungsbehörde und dem Vorgesetzen der Einheit 
ung,eöffnet zu zählen und zu verpacken. Der Um-· 
schlag, auf 'dem' die Bezeichnung der österreichi­
schen Vertretungsbehörde oder der Einheit, der 
die Wahlberechtigten angehören, sowie die An­
zahl der darin enthaltenen ungeöffneten Wahl­
kuverts anzuführen sind, ist zu versiegeln und 
mittels Kurier bis spätestens am dritten Tag 
nach dem Wahltag um 12.00 Uhr der Hauptwahl­
behörde beim IBundesmD11JDsnemu!ffi ,für Inneres ZU_ 

Ülberbn1nge.n. 

(4) Die Wahlzeit ist vom Leiter der österreichi­
schen Vettretungsbehörde, im Falle der Stimmen­
abgabe von Mitgliedern der im Abs. 1 genann­
ten Einheiten, vom Vorgesetzten der Einheit fest­
zusetZ!en; sie ist so zu bestimmen, daß das recht­
zeitige Einlangen der Wahlkuverts bei der Haupt­
wahlbehörde (Abs. 3) gewährleistet ist. 

(5) Die Hauptwahlbehörde hat auf Um­
schlägen mit Wahlkuverts, die nach dem im 
Albs. 3 genannten Zeitpunkt bei ihr eintreffen, 
den Zeitpunkt des Einlangens zu vermerken. Sie 
sind ungeöffnet mit dem V,ermerk "Zu spät ein­
gelangt, daher bei der Ermittlung des Wahler­
gebnisses nicht zu berücksichtigen" zu versehen. 
Diese Umschläg,e 'Sind zu den Akten der Haupt-­
wahlbehörde zu nehmen. 

§ 84 ..... 

(5) Die nach Abs. 4 g,etroffenen FeststeHungen (5) Die nach Abs. 4 getroffenen Feststellungen 
,sowie die Zahl der von Wahlkartenwählern aus sowie die Zahl 'der von Wahlkartenwählern . aus; 
anderen Wahlkreisen abgegebenen Wahlkuverts anderen Wahlkreisen abgegebenen Wahlkuverts. 
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,:sind sofort in der Niederschrift (§ 85) zu be- sind sofort in der Nieder,schrift (§ 85) zu beur­
urkunden und in ,den Gemeinden außerhalb kunden und in den Gemeinden außerhalb Wiens, 
Wiens, die in Wahlsprengel eing,eteilt sind, der die in Wahlsprengel eingeteilt 'sind, der Ge­
Gemeindewahlbehörde, in den übrigen Gemein- meindewahlbehörde, in den übrigen Gemeinden 
den sowie in Wien der Kreiswahlbehörde auf die sowie in Wien ,der Bezirkswahlbehörde, auf die 
schnellste Art, wenn möglich telefonisch, bekannt- schnellste Art, wenn möglich telefonisch bekannt­
zugeben. Wurden Stimmen durch Wahlkarten- zugeben. Wurde~ Stimmen von Wahlkartenwäh­
wähler aus andel"'en Wahlkreisen nicht abgegeben, lern a'l1S a,nderen WaiMkre~sen il'tichlt albgegeben, 
,00 ~st ,dies h1ebei 'ausdllÜc:klich anzugeben. [Die so ist dies hiebei ausdrücklich anzugeben. 
Kreiswahlbehörden können anordnen, daß die 
übermittlung dieser Ergebnisse an sie unmittelbar 
,oder im Wege der Bezirkswahlbehörde zu erfol­
gen hat.] 

§ 95. Ermittlung der vorläufigen Wahlergebnisse § 95. Ermitthmg der vorläufigen Walhler~eb­
für die Wahlkr,eise durch die Hauptwahlbehörde nisse für ,die Waihilkr.eise durch die HauptlWahl­

he:hör,de 

(1) Die Hauptwahlbehörde hat auf Grund der 
bei ihr von den Kreiswahlbehörden gemäß § 93 
Abs. 2 und § 94 Abs. 2 einlangenden Berichte 

:zunächst für jeden der neun Wahlkreise und das 
gesamte Bundesgebiet vorläufig festzustellen: 

a) die Gesamtsumme der gültigen und un-
gültigen Stimmen; 

b) die.Summe der ungültigen Stimmen; 
c) die Summe der gültigen Stimmen; 

d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden 
gültigen Stimmen (Parteisummen). 

(2) Hierauf hat die Hauptwahlbehörde unter 
.sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 96 Abs. 3 bis 5 und 102 die nach den vor­

Jäufigen Wahler~ebnissen auf die einzelnen Par­
teien vorläufig 'entfallenden Mandate zu er­

. mitteln. 

Der ahe§ 95 hesteht nur aus .zw,eiAhs:i>tzen! 

(1) Die HaUiPtwaih1behölldehat aluf Grund 
der :bei ihr von den Kl1e~wahlhehöl"den ~emäß 
§ 93 ,Albs. 2 und§ 94 Abs. 2 einilangenden 
Beridwe zunächst ,für jeden der ,neun Wahlkreise 
und ,da;s gesamte :Bunde~~eooet vorläufig f,estzu-
steHen: . 

a)d~e Gesamtsumme ,der ,gülti.~en und un-
gültigen Stimmen; 

b) ,d~e SUmme der '\lIngü,lt:i.gen Stimmen; 

c) die Summe ,der giÜ1tigen Snimmen; 
d) die auf ,die ,einZieilnen 'Pal1teienentfaHenden 

gültigen Snimmen (Parteisummen). 

{2) Hierwf hat .d~e HauptWlaihlbehör.de unter 
sinngemäßer Anwendung ,der oßesnilIllmutn,gender 
§§ 96 Abs. 3 his 5 ood 102 ,die nach den vor-
1;~ufigen Wahterg'el1:missen auf Id~e einzelnen Pa;r­
teien vorllVufig ennfallenden Mandate zu ermit­
te!ln . 

(3) Die der Hau,ptwaihLbe!hörde ,gemäß § 72 a 
überibrachtlen Wa'hl~uver,t:s sind nach Wahlkreisen 
zu ordnen un,d unverzÜigLich der ~ständigen 
Kreiswaih~behöl'de mit ieLlligeschruebenem Brief 
,expr.eß zuÜlberm~tltetn. Entfallen auf ,einen WaM­
heis keine Stimmen nach Iden vorstehenden 
Vorschriften, hat ,d~e HaUiptwahlbfihöl1de die zu­
ständige KreiSiWahlbehörde hievon zu v,erstm­
,digen. 

§ 96. Endgültiges Ergebnis im Wahlkreis, Zu- § 96. En,dgültiges Er.g,ebnis w Wahlkreis, Zutei-
tleilung lder M3:!nJdate,an dreP!arteien lungder MandaJtle ,an d~e P!al'teien 

(1) Die Krei,swahLbehöl1de hat auf Gl"\l!nd der 
ihr gemäß § 90 A:bs. 3 übermittelten Wahlakten 
die von den Bezirkswahlbehörden festgestellten 

. Wahte1"®e:bnis&e -der Stimmbe:Dirkle auf ,etwaige 

. Irrtümer in den zahlenmäßigen Ergebnissen zu 
überprüfen, diese erforderlichenfalls richtigzu­
stellen und die von der Hauptwahlbehörde für 
,den Wahlkreis gemäß § 95 und von den anderen 
:'Kreiswahhbehörden gemäß § 94· Abs. 1 nur vor-

(1) Die KteiswaMoehöl'Ide hat ruf Grund der 
ßhr ,gemäß § 90 Abs. 3 ubermilltelten Wahl aktien 
-die von Iden Bezirkswaih1behöl1den .festgestellten 
Wa!h1er~bnisse ,der Snimmlbezirke:w:f ,etwa;ige 
Irl'ltümer in den 7.3IhI1enmäßigeri Ergebnissen zu 
Ülbenpciifen, ,diese ·er~ol"del'lichenfaills richti.gzu­
steHen und die von der HauptlWaJhlbehöl'de für 
den Wahlkreis .gemäß§95 undvlOn ,den ,anderen 
Kneiswahlhehöl"lden gemäß l§ 94 Albs. 1 nur vor-
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läufig getroffenen Feststellungen nunmehr end­
gültig zu ermitteln [und unverzüglich telefonisch 
und f,ermchriftlich der Hauptwahlbehörde be­
kanntzugeben. Das Stimmenergebnis im Wahl­
kneis :ist in einem Scimmenprotokoll festz,u­
ha~it.en]. 

(2) Sollten durch außergewöhnliche Umstände 
die im § 94 Abs. 3 angeführten Stimmzettel ver­
lorengegangen sein, so sind bei der Ermittlung 
des endgültigen Ergebnisses im Wahlkreis die vor­
läufigen Feststellung,en der anderen Kreiswahl­
behörlden gemäß § 94 Abs. 1 als endgültig anzu­
&ehen. 

(3) Die im Wahlkreis zu vergebenden Mandate 
sind auf Grund der Wahlzahl auf die Partei listen 
zu verteilen. Die Wahlzahl wird gefunden, indem 
die Gesamtsumme der im Wahlkreis für die 
Parteilisten abgegebenen gültigen Stimmen durch 
die Anzahl der Mandate g,et.eilt wird. Die so ge­
wonnene und in jedem Fall auf die nächstfol­
gen,de ganze Zahl Zu erhöhende Zahl ist die 
Wahlzahl. ' 

(4) Jede Partei erhält sO viele Mandate, wie die 
Wahlzahl in ihrer Partei'Summe enthalten ist. 

(5) Mandate, die bei dieser Verteilung inner­
halb des Wahlkreises nicht vergeben werden 
können (Restmandate), sowie Pal'teistimmen, 
deren Zahl für die Zuteilung eines oder eines 
weiteren Mandates an eine Partei nicht ausreicht 
(Reststimmen), sind der zuständigen Verbands­
wahlbehörde zu überweisen. 

Der 'allte § 96 hesteht nut alUS fÜlnf A,bsäuzen! 

§97. Zuweisung der Martdate an die Bewerber 
der .Parteilisten nach Maßga'be. der Wahlpunkte, 
Reihung der Ersatzmänner 

(1 ) Die auf eine Partei gemäß § 96 Abs. 4 
entfallenden Mandate werden auf. die Bewerber 

Neuer Text 

Jäufig @etrofFenen Feststdhmgen nunmehr end­
gühig ru el'm~tJteln. 

(2) l.&ußetdem hat die Kre~sw:ahlbehör-de d,j,e­
ihr ,~emäß§ 95 Abs. 3 von der HaupnwaMbe­
Ihör,de übermittelten W,ahilk'lllvierts 2)U öff.nren, 
,1lI11it.er sinngemäßer Anlwoendung Ider Vorschrif·ten 
ides§ 94 Albs. 1 1J,i,t. a 'bis d das Stimmener,&ebnis 
f,estzoUst.eJ:I.en und dieses ,dem Stimmeneng,ebnis 
der Wahlk:llroon:wähler, ,dLe in:llnderen Wahl-­
kreisen ~hr,e Stimme ,ab,&egelben haben, zuzu­
zähJ.en .. Das StJwmener'g<ebnis im Wahlkreis ist 
htenauf unverzü-gJ.ich rteiLefon~sch :und ~ernschnj,ft­
~ich der Haupnwah1behönde :belkanntzu~eben. 
Außerdem äst das Snimmenerlg<ebnis in einem 
StimmenprotokoH festmuJhalt.en. 

(3) Solloon ,durch außerlgewöhn'J,i,he Umstänrde 
die im §, 94 Abs. 3 ,a.ng,efühnt.en Snimmzetnel 
verlor,engegang<en sein, so ~ind !bei der Enmitt-­
JIU!I1ig d,es ,erudgülnigen Er,&ebnisses im Wahlkreis 
die vodäufi~en .F,eststelhLn~en der .ander-en Kr,eis­
w,aMbehör.den l~emäß § 94 Abs. 1 als endtgiHtLg 
an'lJusehen. 

(4) DLe ~m Wahlkreis zu 'vlengebenden Ma.ndate 
-sind auf Grund ,der Wahlzahil auf di,e Part.ei-
1isnen zu verteilLen. D~e W,alhlzahl ,w,ind gefunden, 
~11Jdem ,die Gesamtsumme ,d,er im Wahlheis für 
dhe P,arteiMstena.b:g~ebenen ,g,iil1liJ~en Stimmen 
durch di.e AnJzaJhil der Mandate geteilt w.iro., 
Dj,e ,so ;g,ewonruerueund Im jedem Fall :lIuf ~e 
I!lächstfo'l~ende 19a>ruze Zalhl ZJU ,erihooende Zahl 
list die Wahlzaihil. 

(5) J ooe Pal'nei .erhält 510 ViieIe Mandane, w.ie 
I~e W.ahl:mhl Ln ihner P;Olirteis'Umme ,enthalten 
,ist. 

(6) Mandate, d,ie bei Idieser V,erteilung inner­
hallib des WahLheises nicht v,ergeben werden_ 
können (R:estmandate), sowie Panteistimmen" 
del.'1en Zahl für (:\i.e Zuteillung eines oder eines 
weiteren M:lIndates.an ,eine Partei nicht aus­
I1eicht (&eststwmen), ,~ind ,der zUSItairi.d[og,en Ver­
IhanrdSWaihlbehörd'e zu üherwleilSen. 

§ 97. Zuweisung der Mandate an dLe Bew,erber­
der Parteillisten nach Maßgahe der Wah1punkte, 
Reihung ider Ersatzmälnner 

(1) Die :lIuf eL!l.le Partei ~mäß § 96 Abs. 5, 
entfaUenden Maoo3ite iWlel.'1den ':tuf .die Bew,erber-
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dieser Partei nach den Vorschriften der Abs. 3 'dieser 'llal"ltei nach den Vorschcif.t.en der Ahs. :;, 
und 4 zugewiesen. 'IlJnd 4 zugew.~esen. 

§ 98. (2) .. .. 

a) .. .. 

b) die Namen der an- und abwesenden Mit­
glie.der ·der Kreiswahlbehördesowie der 
Vertrauenspersonen g.emäß § 16 Abs. 4; 

§ 98. (2) .. .. 

a) .. .. 
b)die Namen ·der a-n- und 'a1hWies'el1id,en Mirt­

rgdieder ,der Kreiswa!hil!behöl'lcle sowie der 
Vertrauenspel'sonen gemäß § 15 Abs. 4; 

§ 99. Bericht a,n Idie Hauptwahlhehörde und Ver- § 99. Bel"licht ,an Idie Ha.uptwaihLbehöl'1de und 
bandswahlbehörde Vlel"lhm:dswahlbe!hör.de 

Hierauf hat die KreiswahLbehörde der Haupt­
wahlbehörde und der Verbandswahlbehörde das 
endgültig ermittelte Ergebnis im Wahlkreis in der 
nach § 98 lit. d, e und g bezeichneten Form tele­
fonisch und ferIlJSchriftlich unverzüglich bekannt­
zu~eben. 

§ 101. (2) .... 

Inden Verbandswahlvorschlag dürfen nur Per­
sonen aufgenommen weIiden, die als Bewerber 
dieser Partei in einem Kreiswahlvorschlag ange­
führt sind. 

§ 101. (3) .... 

1. .... 

2. die Parteiliste, das ist ein Verzeichnis der 
Beweriber für die ZUWieisung von Restman­
daten im zweiten Ermittlun~sverfahren. In 
der Parteiliste sind die Bewerber in der be­
antragten Reihenfolg,e mit 'arabischen Ziffern 
unter Angabe des Zu- und Vornamens, Ge­
burtsjahres, B,erufes und der Adresse jedes 
Bewerber·s zu verzeichnen. Bei jedem Be­
werber ist auch anzugeben, in welchem 
Wahlheis ,er als Bewerber eines Kreiswahl­
vorschlages aufscheint; 

3.ldie Bezeichnung des zustellungsbevoll~äch­
tigten Vertreters (Zu- und Vorname, Beruf, 
Adresse). 

§ 119 . Wahlkosten 

(1) Soweit in ·diesem Bundesgesetze nicht 
anderes bestimmt ist, sind die mit der Durch­
führung der Wahl verbundenen Kosten VOn den 
Gemeinden zu tragen; der Bund hat jedoch den 
Gemeinden die bei ,der Durchführung der Wahl 
entstehenden Kosten fürPapi,er einschließlich 
jener der Drucksorten zur Gänze, die übrigen 
Kosten zu einem Drit.t.el, !im heiden Fä.llen nur 
nach ordnungsgemäßer Nachweisung und insoweit 
zu er,setzen, als 'sie nicht her,eits 'gemäß § 12 des 
Wähler evidenz gesetzes 1970 abg.egolten sind. 

llierauf ha'tdie Kreisw~h1behöl1de der rHaupt­
wahlbehörde und der V,eI1baJndsw.ahlbehöl'lde d:liS: 
,endgültig ,ermDttelte Er:gelbnis ~m Wah!Ikr.eis rin 
der nam § 98 Ahs. 2 dito ,d, ·e rund g bezeichneten 
Form telefonisch und ~ernschrifD1ich ,unvrerzüg-· 
Lich hek.anntzUJgehen. 

§ 101. (2) .... 

In ,den Verbandswahlvorschlag. dümen nrur P.er­
sonen aufgenommen wel'1den, ·die a1s Bewer.ber 
dieser Partei in einem der Wahlkreise des Wahl­
kreisverbandes ·in ,einem Kreisw:a1h1vorsch1a.g ange­
führt sind. 

. § 101. (3) ..... 

'1 ..... 

2. ,die P,arteiJ.iJste,das ,iJst ,ein Verzeichnris der 
Bewerber für die Zuweisung von Restman­
daten im zweiten Ermittlungsverfahren. In 
der Parteiliste sind die B,ewerber in der bean­
itraJgten Re~henfolge ~t ·araJhischen Ziff,ern 
unter Angabe des Familien- und Vornamens, 
Geburtsjahres, Beruf.es und der Adresse jede>. 
Bewerbers zu verzeichnen. Bei jedem Be­
werber ist auch anzugeben, in welchem 
Wahlkreis des Wahlkreisverbandes er als Be­
werber emes. Kreiswahlvorschlages auf­
scheint; 

3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmäch­
,tigten Velitretel."ls (Familien- und VOl'1name~ 
Beruf, Adr.esse). 

§ 119. Wahlkosten 

(1) Soweit 1n ,ooesemBundes.gesetZie .nicht ,amrcle­
res bestimmt ist, sind die mit der Durchführung 
der Wahl verbundenen Kosten von den Gemein­
den zu tragen; der Bund hat jedoch den Gemein­
den die bei der Durchführung der Wahl ent­
stehenden Ko~ten für Pap~er ei.nsmließlidl jener 
der Drucksorten zur Gänze, die übrigen Kosten 
zu einem Drittel, in bei den Fällen nur nach 
ordnungsg.emäßer Nachweisung und insoweit zu. 
ersetzen, als sie nicht bereits gemäß § 12 des. 
Wählerevidenzgesetzes 1973 abgegolten sind. 

\. 
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§ 120. Wahlschutz 

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 26. Jän­
.ner 1907, RGBl. Nr. 18, betreffend strafrechtliche 
.Bestimmungen zum Schutz der Wahl- und Ver­
sammlungsfreiheit, gelten mit Ausnahme des § 20 
~inngemäß auch für die Wahlldes Nationalrates. 

§ 120. Entfällt. -

Neuer Text 
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